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Text

Der Bebauungsplan hat folgende Rechtsgrundlagen:

§§ 2 und 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341)

§ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Oktober 1952 (SGV. NW.
2020).

Art der Nutzung

Es gilt § 11 der Baunutzungsverordnung (BauN. VO.) vom 26. Juni 1962 (BGBl. I S. 429).

Die Art der Flächennutzungen des Geländes ist nach den Angaben der Legende dem Plan zu entnehmen.

Die Bauflächen sind durch die Festsetzungen von Baugrenzen bestimmt.

In den Bauflächen sind die beabsichtigten Wiederaufbauten eingetragen.

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung beträgt für die

a) Zahl der Vollgeschosse 3 als Höchstgrenze
b) Grundflächenzahl 0,4
c) Geschoßflächenzahl 0,6

Es dürfen, abgesehen von der Baufläche um das „Krumme Haus“, nur Bauten musealen Charakters errichtet
werden.

Für Bedienstete des Freilichtmuseums können einzelne Bauten mit Wohnungen ausgestattet werden.
Die Zahl der gesamten Wohnungen wird auf zehn beschränkt.

Die vorgesehene Zahl, Stellung und Größe der im Bebauungsplan eingetragenen Baukörper ist nicht zwin-
gend; sie kann im Einvernehmen mit dem Stadtbauamt innerhalb der Baugrenzen von Fall zu Fall geändert
werden.

Die Verkehrsflächen sind durch Begrenzungslinien festgesetzt.

Der vorhanden Baum- bzw. Waldbestand, soweit er sich im Besitz öffentlich-rechtlicher Körperschaften be-
findet, ist weitestgehend zu erhalten.

Dieser Bebauungsplan bildet einen Teil des Gesamtbebauungsplanes „Freilichtmuseum bäuerlicher Kultur-
denkmale“.

Detmold, den 08. Juli 1965

Bürgermeister Ratsherr          Protokollführer


